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Beschluss zum Regelwerk 
Beschluss-Nr.: 1/2008 

Titel: Sanitärarmatur mit integrierter Sicherungsarmatur in der Reihenfolge 
Rückflussverhinderer, Belüfter, Druckbeaufschlagt 

Inhalt: Anwendung der DVGW W 574, DVGW W 570-2, DIN EN 14455 und 
DIN EN 15096. 

Beschlussgremium: TK3.2 „Bauteile in der Trinkwasser-Installation“ 

Beschlussdatum: 3.Mai 2007 

 

Beschlusstext: 

 

Für Sanitärarmaturen mit integrierter Sicherungsarmatur wird folgendes festgelegt : 

- Der Anwendungsbereich ist auf den häuslichen Bereich beschränkt und dementspre-
chend für seinen Einsatzzweck zu kennzeichnen. 

- Die Armatur darf ohne Sicherungsarmatur nicht funktionsfähig sein. 

- Die Anforderungen des Arbeitsblattes DVGW W 574 und W 570-2 gelten für dieses 
Produkt und sind komplett abzuprüfen. 

- Die Prüfanforderungen der Sicherungsarmaturbauteile sind gemäß DIN EN 14455, 
ergänzt durch den Abschnitt 10.10 und 10.7 aus der DIN EN 15096 zu erfüllen. 

 

 

 


